Stadt Winnenden

Sitzungsvorlage

Nr.  118/2024

Federfiihrendes Amt:

Stadtkdmmerei

Beratungsfolge Behandlung Termin

Verwaltungsausschuss Vorberatung N 18.06.2024

Gemeinderat Beschlussfassung 0 25.06.2024
Betreff:

Kiindigung der Mitgliedschaft der Stadt Winnenden in der Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG

Beschlussvorschlag:

Die Stadt Winnenden kindigt die Mitgliedschaft in der Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG
zum nachst maoglichen Zeitpunkt. Betroffen sind 30 Genossenschaftsanteile im Wert von 307,50 EUR.

Die Mitgliedschaft kann zum Schluss eines Geschaftsjahres gekindigt werden. Die Kiindigung muss
schriftlich erklart werden und der Genossenschaft mindestens zwei Jahre vor Schluss des Geschaftsjahres
zugehen. Das Geschaftsjahr beginnt am 01. Juli und endet am 30. Juni.

Finanzielle Auswirkungen:

Produktgruppe / MaBnahme

Haushaltsansatz

Upl./Apl. gen. Haushaltsmittel / iibertragener Ermachtigungsrest

Ausgegebene Haushaltsmittel und erteilte Auftrage

Noch freie Haushaltsmittel

Verpflichtungsermachtigungen f. Ausz. in Folgejahren

Zu erteilende Auftrage/zu vergebende Leistungen

Zu genehmigende upl./apl. Aufwendung / Auszahlung

Zu genehmigende Upl./apl. Verpflichtungsermachtigung

Begriindung:
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Die Stadt Winnenden, die eine Waldflache von 181 ha besitzt, ist sowohl Mitglied in der

Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG als auch in der Holzvermarktungsgemeinschaft
Schwidbisch-Frdnkischer Wald / Ostalb e.G.(HVG).
Der Gegenstand der beiden Genossenschaften ist im Kern identisch.

Nach Gegeniiberstellung der wesentlichen inhaltlichen Aspekte beider Unternehmen wird deutlich, dass
auf die Mitgliedschaft in der Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG verzichtet werden kann.

Gegeniberstellung der beiden Genossenschaften in den wesentlichen Punkten:

Holzverwertungsgenossenschaft
Oberschwaben eG

Holzvermarktungsgemeinschaft
Schwabisch-Frankischer Wald / Ostalb

e.G(HVG)
Sitz der Ravensburg Aalen
Genossenschaft
Mitgliedschaft der Stadt | 29.10.2004 29.04.2021

Winnenden seit

(entspricht dem Griindungsdatum)
Zustimmung zum Beitritt durch den
Gemeinderat am 23.03.2021

Genossenschaftsanteile

30 Genossenschaftsanteile im
Wert von 307,50 EUR

1Genossenschaftsanteil in Hohe von
1.500 EUR

Gegenstand der
Genossenschaft

Aufbereitung und bestmagliche
Verwertung des von den
Mitgliedern der Genossenschaft
erzeugten Holzes.

Gemeinsame Holzvermarktung fiir
korperschaftliche und private
Waldbesitzer in den Landkreisen
Schwabisch Hall, Rems-Murr-Kreis
und Ostalbkreis durch eine
waldbesitzeigene Organisation in
Form einer
Holzvermarktungsgemeinschaft
(HVG) nach § 61a des
Landeswaldgesetzes.

Geschaftsgebiet

Bodenseekreis und der Landkreis
Ravensburg

Landkreise Schwabisch Hall, Rems-
Murr-Kreis und Ostalbkreis

Zielgruppe

Die Mitglieder der
Holzverwertungsgenossenschaft
Oberschwaben sind iiberwiegend
Kleinprivatwaldbesitzende und
Korperschaften mit einer
Gesamtwaldflache von unter 100
ha.

Die Mitgliedschaft konnen erwerben.

o Natiirliche Personen mit
mindestens 100 ha
Waldbesitz,

o Personengesellschaften mit
mindestens 100 ha
Waldbesitz,

e juristische Personen des
privaten oder 6ffentlichen
Rechts, insbesondere Stadte,
Gemeinden und
Forstbetriebsgemeinschaften

C0O,-Relevanz:
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) ) Nein Ja positiv [] geringfiigig []
Auswirkung auf den Klimaschutz X negativ (] erheblich [

Begriindung / Optimierung:

Verwaltungsaufwand:

Nein Ja Verwaltungsaufwand wird erhéht
. . X O
Auswirkung auf die Verwaltungsarbeit Verwaltungsaufwand wird reduziert
[]
Begrlindung:
Anlagen:

Anlage 1Satzung Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG
Anlage 2 Satzung Holzvermarktungsgemeinschaft Schwabisch-Frankischer Wald Ostalb



	Typ
	Zuständig
	OStatus
	Datum
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Sachverhalt
	FLD_VONAME

